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„Ein Buch ist wie ein Gar-
ten, den man in der Tasche 
trägt“ (aus dem Arabi-
schen). Leider haben wir 
Vandalen im Garten. Viel-
leicht haben auch Sie sich 
schon einmal über Anstrei-
chungen, bunte Textmarkie-
rungen, Tee- Kaffee- und 
Rotweinflecke oder über 
eingeklebte Merkzettel in 
den Büchern der Staatsbib-
liothek geärgert? Unser 
dringender Rat: Ärgern Sie 
sich nicht nur darüber, son-
dern sehen Sie jedes Buch 
bei Abholung sorgfältig auf 
Beschädigungen durch. Auf-
grund der sehr hohen Zahl 
von Buchungen pro Tag ist 
eine genaue Durchsicht zu-
rückgegebener Bände nicht 
mehr in jedem Fall zu ge-
währleisten, unsere Mitar-
beiter müssen sich auf 
Stichproben beschränken. 
 

D ürfen wir Ihnen an die-
ser Stelle § 6, Absatz 

11 und 12 unserer Benut-
zungsordnung in Erinnerung 
bringen? „Der Benutzer ist 
verpflichtet, den Zustand 
der ihm ausgelieferten 
Druckschriften beim Emp-
fang zu prüfen und Schäden 
anzuzeigen. Eintragungen 
und Unterstreichungen, 

Durchpausen und sonstige 
Veränderungen sind unter-
sagt. (...) Für Schäden und 
Verluste an Bibliotheksgut, 
die während der Benutzung 
entstanden sind, haftet der 
Benutzer, auch wenn ihn 
kein Verschulden trifft. Er 
hat in angemessener Frist 
Ersatz oder Wertersatz zu 
leisten.“ 
 

D irekt bei der Abholung 
von Ihnen angezeigte 

Beschädigungen werden im 
Ausleihsystem überprüft 
und dort vermerkt, falls sie 
noch nicht eingetragen sind. 
Bei der Abgabe der entlie-
henen Bücher sind Sie da-
durch vor ungerechtfertigten 
Beschuldigungen geschützt. 

V orsichtiger Optimis-
mus scheint ange-

bracht: Unsere Informati-
onsaktion im Januar und 
Februar zum Verbot der 
Handybenutzung hat das 
Problem stärker in das Be-
wusstsein unserer telefonie-
renden Benutzerinnen und 
Benutzer gebracht. 
 

N achdem wir tatsäch-
lich einige Benut-

zungsverbote erteilen muss-
ten, ist es nach unserer Ein-

schätzung in den Lesesälen 
etwas ruhiger geworden. 
Uns interessiert aber vor al-
lem Ihre Meinung. In den 
nächsten Tagen erhalten Sie 
deshalb im Rahmen einer 
kleinen Umfrage die Gele-
genheit, den Erfolg unserer 
Aktion zu bewerten. Natür-
lich sind wir uns darüber im 
Klaren, dass ein langfristi-
ger Erfolg nur dann erzielt 
werden kann, wenn wir in 
unserer Aufmerksamkeit 
jetzt nicht nachlassen. Ach-
ten Sie bitte aus diesem 
Grunde auch weiterhin auf-
merksam darauf, die kon-
trollierten Bereiche nur mit 
ausgeschaltetem Handy zu 
betreten, da wir auch künftig 
Benutzungsverbote bei Ver-
stoß gegen diese Regel ver-
hängen werden. 

W ährend der bevorste-
henden Osterfeiertage 

bleibt die Bibliothek vom 
Karfreitag, dem 25. März 
2005 bis zum Ostermontag, 
dem 28. März 2005 geschlos-
sen. 
 

B itte beachten Sie, dass 
während des genannten 

Zeitraums auch die Bestellung 
von Medien über das Bestell-
system der Staatsbibliothek 
nicht möglich ist. 

Neues aus der Benutzung 

Vom Umgang mit 
Büchern ... 

Wir wünschen Ihnen 
fröhliche 

Osterfeiertage! 

Benutzungsverbote 
bei Handynutzung 


